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Sachverhalt und Antrage 

Auf die europäische Patentanineldung 82 100 983.4 wurde das 
europàische Patent 0 059 849 aufgrund von dreizehn 
ArisprUchen erteilt. 

Gegen die Patenterteilung legten die Beschwerdefuhrerin 
(Einsprechende I) und die Einsprechende II u. a. wegen 
fehiender erfinderischer Tatigkeit Einspruch em. Hierzu 
stützten sie ihr Vorbringen neben weiteren, spãter noch in 
das Verfahren eirigebrachte Druckschriften insbesondere auf 
das Dokument: 

(1) DE-A-2 824 367. 

Die Einspruchsabteilung )at die Einsprüche zurUckgewiesen 
und das Patent in geändertem Umfang aufrechterhalten: 

Der geänderte Anspruch 1 lautet wie folgt: 

"Verfahren zum Brenneri von flächigem keramischen Brenngut, 
wie Fliesen oder Platten, in einem aus Vorheiz-, Brenn-, 
und Kühlzone bestehenden Brennofen, durch dessen in der 
Brennzone oxidierende Atmosphãre das Brenngut ohne es 
stützende Brennhilfsxnittel einschichtig durch einen 
Rollenofen hinduchgeführt wird, dadurch gekennzeichnet, 
daB zum Herstellen eines Farbspiels in oder am Ende der 
Brennzone in eineni abgeschirmten Bereich das Brenngut 
einer es teilweise reduzierenden Atmosphàre ausgesetzt 

wird, indem das Brenngut in oder am Ende der Brennzone 
durch eine Reduktionszone und anschlieBend entweder durch 
eine pulsierende Oxidationszone geführt oder gezielt mit 
einem stark oxidierenden Gas beblasen wird." 

Ihm folgen die Vorrichtungsansprüche 2 bis 9 gemàB 
Hilfsantrag I voin 17. März 1988. 
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2 	 T 408/89 

In der Zwischenentscheidung wird ausgeführt, daS der 
Gegenstand des Streitpatents nach dem geànderten 
Anspruch 3. auf einer erfinderischen Tãtigkeit beruhe. Es 
gehöre zwar unbestritten zum Stand der Technik, Rollenófen 
zum Brennen von flàchigem keramischen Brenngut in 
Abschnitten oxidierend und/oder reduzierend zu betreiben, 
jedoch wiesen die in diesen Ofen hergesteliten Produkte 
eine einheitliche Farbe auf. Die Aufgabe der Erfindung sei 
die Herstellung von flãchigen ein Farbspiel aufweisenden 
Erzeugnissen in einem Rollenofen. Dokument (1) betreffe 
eine vóllig andere Aufgabe. Der Fachmann werde sich 
aufgrund seines Wissens über die Ursache für das 
Farbenspiel von im Tunnelofen gebrannten Gut bewuBt sein, 
daB diese Aufgabe wahrschein].ich durch Aussetzen des 
Brenngutes in einer inhqjnogenen Atmosphàre gelãst werden 
kônne. Er würde aber nicht die beanspruchte Lôsung unter 
Einbezug einer Reoxidation, die durch órtliche oder 
zeitliche Schwankungen von unterschiedlicher Intensitãt 
ist, aus dem zitierten Stand der Technik ableiten. 

Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdeführerin 
Beschwerde erhoben. In ihrer Begründung hierzu hat sie 
erstmalig auf den Artikel "Reduzierendes Brennen", Die 
Ziegelindustrie 1967, Heft 3, Seiten 89 bis 95 (7) 
verwiesen. 

Am 19. Juni 1991 hat eine mündliche Verhandlung 
stattgefunden. Zu Beginn der mündlichen Verhandlung hat 
die Kaininer den Verfahrensbeteiligten initgeteilt, daB sie 
mit Bezug auf die geànderten Merkinale des geltenden 
Anspruchs 1 den im Recherchenbericht genannten Artikel: 
"Schnellbrand von Wand- und Bodenfliesen im brennhilfs-
mittellosen Rollenofen", Sprechsaal, Band 112, Heft 9 
1979, Seiten 596/597 (8), als nãchstkominenden Stand der 
Technik ansehe. 
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VI. 	In der Beschwerdebegründung und in der inündlichen 
Verhandlung hat die Beschwerdeführerin sinngem&B folgendes 
vorgetragen: 

Der geltende Anspruch 2. sei dent Wortlaut nach redundant, 
und zwar bezüglich der Beschreibung des Brennofens durch 
die Merkinale eines Rollenofens und der Nennung des 
Rollenofens als soichen, sowie der Angabe einer teilweise 
reduzierenden Atinosphãre und einer Reduktionszone. Ferner 
enthalte der Anspruch unprãzise und vage Forinulierungen. 

Es verbleiben im Kennzeichen des Anspruchs 1 lediglich 
eine Reduktion und anschlieBende Reoxidation der Platten 
als konkrete Manahmen. pies sei eine in der Ziegel-
industrie jedoch übliche Verfahrensweise. So seien aus 
(7) die grundlegenderi Mechanismen der Farbbildung durch 
die verschiedenen Eisenoxide bei Ziegelmaterialien 
bekannt, wobei insbesondere der Vorgang einer Reduktion 
von dreiwertigein Eisen beschrieben sei, der bei 
ansch1ieender Rückoxidation zu geflanuiiten Produkten 
füiire. Diese Produktbeschreibung fiele zweifelsohne uriter 
den Begriff Farbspiel. Xeinesfalls beschränke sich die 
Uxnschreibung "geflammte Produkte" darauf, daB jede Platte 
die gleichen Farbschattierungen aufweise, es ergebe sich 
infolge der inhomogenen Atmosphãre im Tunnelofen 
automatisch, daB das Farbspiel von Platte zu Platte 
variiere. Ferner kónne aus (7) durch den Einsatz von 
Impulsbrennern bei kontinuierlicher ProzeBführung eine 
Arbeitsweise in inhomogener Atmosphäre abgeleitet werden. 

SchlieBlich könne aus (1) abgeleitet werden, daB Inhomo- 
genitâten der Atinosphãre in dem Tunnelofen für eine 
ungleichinãBige Farbe verantwortlich seien. Insgesamt 
beschrànke sich soTnit die Aufgabe Platten mit einein 
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Farbspiel in einem Rollenofen herzustellen, auf die 
Schaffung einer nicht vóllig homogenen Atinosphãre im 
Rollenofen. Dem Stand der Technik sei nichts zu entnehmen, 
was gegen eine Ubertragung der aufgezeigten 
Verfahrenswejgen auf Rollenâfen, die bekanntermaen auch 
mit reduzierender und oxidierender ProzeBführung betrieben 
würden, spráche. 

VII. In ihrer Erwiderung auf die Beschwerdeschrift und in der 
mündlichen Verhandlung hat die Beschwerdegegnerin 
(Patentinhaberin) diesem Vorbringen widersprochen. 

Zum herangezogenen Stand der Technik hat sie im 
wesentlichen ausgefuhrt, daB (1) keinesfalls die 
Problematik der Einste].].ung eines Farbspiels in einem 
Rollenofen betreffe, sonern sich wie der übrige genannte 
Stand der Technik mit der Erzielung einer gleichmãBigen 
Farboberflàche bei Tunnelofenprozessen befasse. 
Insbesondere beschreibe (1), Seite 6, eindeutig, daB die 
dort vorgesehene interinittierende Eingabe des Reduktions-
mediums zu seiner gleichmàBigen Verteilung führe. Das neu 
eingeführte Dokument (7) of fenbare nur übliche Betriebs-
weisen von Ofen, wobei selbst die Verfahrensvariante, wenn 
in den Abteilen teilweise reduziert oder teilweise 
oxidiert werde, dazu führe, daB in jedem Abtei]. die 
Verhãltnisse für die durchlaufenden Platten g].eich bzw. in 
wesentlichen gleich seien. Der Fachmann erhalte somit 
keinerlei Anregung für eine Verãnderung des Arbeits-
bereiches, urn gezielt durch die jetzt beanspruchte 
Reoxidation ein Farbspiel auch wiederholbar auf 
keramischen Gegenstãnden zu erreichen. Der Hinweis auf 
geflammte Produkte in (7) umfasse keinesfalls em 
Farbspie]. in Rahinen der Definition des Streitpatents. 
GemãB (7) entstünde im Gegensatz zurn beanspruchten 
Verfahren, bei dem nach Verlassen der Reduktionszone das 
Brenngut noch das unerwünschte uniforme Aussehen habe, 
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bereits durch die sogenannte zeitweise Rduktion eine 

Flammung, die jedoch auf jeder Platte gleich sei, wobei 

also alle Platten untereinander ein gleiches Aussehen 

hãtten, und die anschlieBende Rückoxidation müsse 

lediglich als eirie Art Konservierung dieses Zustandes 

aufgefaBt werden. 

Ferner hat die Beschwerdegegnerin bestritten, daB die 

reduzierende und anschlieBende oxidierende Betriebsweise 

in Rollenöfen zum Stand der Technik gehóre (vgl. Punkt 2 

der angefochtenen Entscheidung). Als bekannt kónne im 

Rollenofen lediglich eine Betriebsweise gelten, bei der 

entweder oxidierend oder reduzierend gefahren werde. 

VIII. Die Beschwerdeführerin beantragte, die angefochtene 

Entscheidung aufzuheben hind das Patent in volleni Uinfang zu 

widerrufen. 

Die Beschwerdegegnerin bearitragte die Zurückweisung der 

Beschwerde. 

Entscheidungsgründe 

Die Beschwerde ist zulassig. 

Der geänderte Anspruch 1 1st mm Einklang mit den 

Erfordernissen des Artikels 123 (2) und (3) EPU. Er 

entspricht einer Kombination der ursprünglichen 

Ansprüche 1 bis 3 und stützt sich ferner auf die 

ursprünglich eingereichte Beschreibung, Seite 3, Zeilen 21 

bis 24. Ferner ist der Schutzbereich eindeutig 

eingeschränkt. 

Obwohl Einwãnde auf der Basis von Artikel 84 (Kiarheit) 

keinen Einspruchsgrund darstellen, sind sie mm Falle einer 
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Anderung der Ansprüche in Laufe des Einspruchsverfahrens 
zu berücksichtigen, insofern als diese Anderung die 
beanstandete Unklarheit hervorruft. Nach Auffassung der 
Kammer kann der Fachmann die in den Anspruch 1 
aufgenommenen Begriffe "pulsierende Oxidationszone" und 
"gezielte Beblasung mit einem stark oxidierenden Gas" ohne 
Schwierigkeiten verstehen, zumal aus der Patentschrift 
eindeutig hervorgeht, daB diese NaBnahen eine teilweise 
Reoxidation des Brenngutes bewirken sollen (vgl. Spalte 2, 
Zeilen 35 bis 46). Dem Wortlaut nach ist Anspruch 1 zwar 
redundant, jedoch wird dessen Sinn nicht dadurch so 
beeinträchtigt, daB er unklar ist. 

Die Kaminer hat die Relevanz der mit der Beschwerde-
begründung, d. h. nach Ablauf der Einspruchsfrist und 
somit verspàtet vorgelegten Druckschrift (7) gepruft. Sie 
ist zu dem SchluB gekoxnmen, daB dort im Hinblick auf den 
übrigen genannten Stand der TechniJc zusàtzliche relevante 
technische Inforinationen zur Bildung eines Farbspieis 
offenbart sind und (7) daher berücksichtigt werden soil 
(Artikel 114 (1) EPU). 

Der Gegenstand des Streitpatents betrif ft ein Verfahren 
zum Brennen von flächigem kerainischen Brenngut in einern 
aus Vorheiz-, Brenn- und Kühlzone bestehenden Rollenofen, 
durch dessen in der Brennzone oxidierende Atinosphäre das 
Brenngut ohne es stützende Brennhilfsinittel einschichtig 
hindurchgefuhrt wird und eine Vorrichtung zur Durchfuhrung 
des Verfahrens. 

5.1 	Dokument (8) of fenbart als nàchstkoinmenden Stand der 
Technik einen brennhilfsmittellosen Einschicht-Rollenofen 
in Modulbauweise zum Brennen von keramischen Wand- und 
Bodenfliesen. Je nach Ofeniange sind unterschiedliche 
Stückzahlen der Module für Vorwärmzone, Brennzone, 
Schnellkühlzone und Direktkühlzone vorgesehen. Die Brenner 
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/4 

dieses Ofens sind derart ausgelegt, daB eine gleichmâBige 
Umwälzung der Ofenatmosphàre und eirie gute Temperatur-
gleichinãBigkeit erzielt wird (vgl. Seite 596, Einleitung, 
Abschnitte 1 und 2.4; Seite 597, Abschnitt 2.6). Darüber 
hinaus kann als aligemein bekanriter Stand der Technik 
gelten, daB in einem Rollenofen nach (8) entweder in 
oxidierender oder in reduzierender Atmosphàre in der 
Brennzone gearbeitet wird, wie dies von beiden Verfahrens-
beteiligten vorgetragen wurde. 

Das durch einen soichen Ofen einschichtig hindurchgeführte 
Brenngut weist eine einheitliche Farbe (abgesehen von sehr 
feinen Farbnuancen) auf, d. h. es ist frei von einem 
Farbspiel und ist von gleichbleibendexn uniformeni Aussehen 
(vgl. Streitpatent Spalte 1, Zeile 56 bis Spalte 2, 
Zeile 2). 

5.2 	Ausgeherid von diesem Stand der Technik ist die dem 
Streitpatent zugrundeliegende Aufgabe darin zu sehen, im 
Rollenofen ein Brenngut, wie Fliesen oder Platten, 
herzustellen, das ein Farbenspiel aufweist, sei es auf 
eineni einzelnen Stuck oder auf eineitt Ensemble von Stücken 
(vgl. Spalte 2, Zeilen 9 bis 14 und 35 bis 43). 

Diese Aufgabe wird gemä8 geändertem Anspruch 1 dadurch 
gelöst, daB das Brenngut in dem bekannten Rollenofen in 
oder am Ende der Brennzone durch eine Reduktionszone und 

anschlieBend entweder durch eine pulsierende Oxidations-
zone geführt wird oder gezielt mit einem stark 
oxidierenden Gas beblasen wird, wobei dann als Wirkung zu 
verzeichnen ist, daB das Brenngut einer es teilweise 
reduzierenden Atniosphàre ausgesetzt wird. 

Obwohl die Beschreibung zum Streitpatent kein konkretes 
Ausführungsbeispiel umfaBt, sieht die Karniner keine 
offensichtlichen technischen Gründe anzuzweifeln, daB 
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durch diese Ma8nahmen die bestehende Aufgabe tatsãchlich 

gelost worden ist. Die Beschwerdeführerin hat auch nicht 

bestritten, daB das beanspruchte Verfahren durchführbar 

sei und zu einem Farbspiel führe. 

Aufgrund ihres gesamten mundlichen und schriftlichen 

Vortrages konnte die Beschwerdegegnerin die Kammer jedoch 

nicht davon überzeugen, daB die im Verlaufe der mündlichen 

Verhandlung noch geltend gemachte spezielle Aufgabe, daB 
"gezielt und wiederholbar" ein Farbspiel hergesteilt 

werden soil, tatsàchlich gelôst wurde. Für eine 

entsprechende Formulierung findet sich auch keine Stütze 

in der Patentschrift, insbesondere nicht für die 

Reproduktion eines vorgegebenen Farbspiels, was durch 

"gezielt und wiederholbar" ebenfalls mitumfaBt wird. Es 

ist zwar in Spalte 3, Zeilen 35 - 40 von "bewuBte 

Steuerung des Farbenspiels durch die Blasdüsen" die Rede, 

jedoch scheint diese Steuerung mit dem Einsatz 

zusàtzlicher !4aSnahmen verbunden zu sein, die nur 
angedeutet sind. 

Der beanspruchte Lósungsvorschlag 1st nicht durch den 

zitierten Stand der Technik neuheitsschãdlich getroffen. 

Da die Neuheit auch von den Parteien unbestritten ist, 

erübrigen sich nàhere Ausführungen hierzu. 

Zu untersuchen bleibt somit, ob die Lósung der genannten 

Aufgabe durch den nachgewiesenen Stand der Technik 

nahegelegt war. 

7.1 	Im Dokuinent (8) selbst sind keine konkreten MaBnahinen 

bezüglich der Ofenatmosphãre zu entnehmen. Wie bereits 

dargelegt (siehe 5.1), wird der Fachmann jedoch den 

Rollenofen in der Brennzone oxidierend oder reduzierend 

betreiben. Es ist auch für den Fachmann selbst- 

verstãndlich, daB falls unterschiedliche Atmosphàren- 
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bereiche erforderlich sind, insbesondere wenn der Ofen in 
der Brennzone reduzierend betrieben werden soil, in 
irgendeiner Form abgeschirmte Bereiche geschaffen werden 
müssen. Hierfür werden bekanntermaBen und wie von den 
Parteien auch nicht bestritten, in kontinuierlich 
arbeitenden Rollenófen bereits von Herstellerseite 
bauliche Vorkehrungen getroffen. Aus (8) erhãlt der 
Fachinann jedoch keinen Hinweis, wie die Ofenatmosphãre die 
Produktfarbe beeinflussen kónnte. 

7.2 	Konkrete Aussagen über die Abhãngigkeit der Produktfarbe 
von der Produktzusanimensetzung und den Brennparametern, 
insbesondere der Ofenatmospháre finden sich aber in (7). 
Dieses Dokument betrif ft das reduzierende Brennen von 
Ziegel und Steinzeugwaren in unterschiedlichen Ofen, 
beispieisweise im Ring-,..Kammer- und bevorzugt Tunnelofen. 
Es werden aligeniein an Tonen unterschiedlicher 
Zusaxnlnensetzung die Folgen bestinunter Verfahrensweiseri 
auf die Fàrbung des Produkts aufgezeigt. Aus (7) ist zu 
entnehinen, daB die Brennfarbe des Materials abhãngig von 
der Oxidationsstufe und der Merige des Eisens ist und sich 
im aligemeinen nach dein Grad der Reduktion oder der 
Oxidation richtet (vgl. Seite 92, rechte Spalte, Z. 30-61; 
Seite 95, linke Spaite, vierter Absatz). Im Zusanunenhang 
mit eisenarmen Tonen wird aufgezeigt, daB un Falle einer 
Reduktion, wenn auch nur zeitweise, die dreiwertigen 
Eisenverbindungen bis zum metallischen Eisen reduziert 
werden und bei spãter erfolgter RUckoxidation, also 
anschlieBender Oxidation sich erneut Eisen(III)oxid, das 
aber nicht ins Gitter aufgenoininen wird, bildet und somit 
eine Rotfàrbung verursacht. Als Auswirkung dieser 

Reduktions- und Reoxidationsschritte entstehen geflaxninte 
Produkte, d. h. Produkte, die auf jeder Platte em 
Farbspiel aufweisen (vgl. Seite 92, rechte Spalte, 
Zeilen43-52). .Entgegen der Auffassung der Beschwerde-
gegnerin, geht aus (7) eindeutig hervor, daB die 
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uneinheitliche Farb&nderung zu Rot hin, die die geflaininten 
Produkte kennzeichnet, erst bei der Reoxidationsstufe 
auftritt. 

Die Kammer ist der Auffassung, daB diese Lehre den 
Fachrnann bei der Suche nach einer Lôsung der bestehenden 
Aufgabe dazu anregt, auch in einein Rollenofen gemãB (8) 
die Kombinatjon von Reduktion und anschlieBender Oxidation 
durchzuführen, urn ein Farbspiel zu erzielen. 	- 

Solite der Fachrnann bei dieser Ubertragung auf den Rollen-
ofen, in deni bekanntermaBen und auch von der Beschwerde-
gegnerin uribestritten homogenere Bedingungen herrschen, 
feststellen, daB sich das gewünschte Farbspiel doch nicht 
herstellen làBt, dann wird er versuchen in der 
Reoxidationszone die mm unnelofen vorhandenen inhoniogenen 
Bedingurigen zu erzeugen. Denn, wie in der angefochtenen 
Entscheidung angegeben und von der Bescherdegegnerin nicht 
bestritten, gehôrt zum aligeineineri Fachwisseri, daB infolge 
der nicht vólligen Homogenitãt der Atmospháre in den 
herkomniuichen Tunnelófen, bedingt insbesondere durch die 
Stapelung des Brenngutes auf dem Ofenwagen, die Platten 
unterschiedlichen Oxidations- bzw. Reduktionsverhàltnjssen 
unterworfen sind und dadurch eine ungleichmàSige Farbe, 
d. h. ein Farbspiel zwangslãufig aufweisen. Es ist eben-
falls aus (1) zu entnehmen, daB eine inhomogene Atinosphàre 
eine ungleichmäBige Farbe des Produkts verursacht. Tim 
unterschiedliche Reoxidationsverhãltnisse bzw. eine 
irihoinogene Atmosphãre in der Reoxidationszone des Rollen-
ofens zu erzeugen, bieten sich selbstverstãndlich die deni 
Fachrnann bekannten Mittel an, die die Homogenitãt der 
Ofenatmosphâre beeiritrachtigen können, wie Z. B. das 
Pulsieren der Atmosphàre oder die interniittierende Eingabe 
der oxidierenden Gase. Durch Verwendung dieser Mittel 
gelangt der Fachinann in naheliegerider Weise zu dem 
beanspruchten Verfahren. 
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7.3 	Die Behauptung der Beschwerdegegnerin, daB die in (7) 
erhaltene Flanirnung auf jeder Platte gleich sei und somit 
alle Platten untereinander gleich aussãhen, wurde einer-
seits von der Beschwerdeführerjn bestritten und findet 
andererseits keine Stütze weder in (7) noch in dem 
verfügbaren Stand der Technik. Vielrnehr scheint es der 
Karnrner warhscheinlicher, daB im Hinblick auf die 
inhomogenen atrnosphärischen Verhältnisse in dem Tunnelofen 
Ma8nahmen erforderlich wären, urn den Platten die gleiche 
Flammung zu verleihen. Deswegen können diese Arguinente die 
Kaminer nicht überzeugen. Des weiteren wird gemäB 

Streitpatent ein Farbspiel ebenfalls auf der einzelnen 
Platte angestrebt (vgl. Spalte 2, Zeilen 35 - 43). 

Dem weiteren Argument der Beschwerdegegnerin, daB die in 
(1) erwàhnte intermittierende Eingabe des Reduktions-
mittels zu seiner gleichinaBigen Verteilung in der 
Ofenatmosphare diene, kann die Kanuner nicht folgen. Denn 
aus dem Kontext von (1) geht eindeutig hervor, daB das 
Reduktionsjnjttel in den Ofen interinittjerend unter hohem 
Druck und in bestixninten Anteilen und Zeitabständen 
eingegeben wird, urn den sonst zusätzlichen Energieaufwand 
zu vermeiden (vgl. Seite 5, 2er und 3er Absätze; Seite 6, 
Zeilen 1 - 9; Anspruch 1). Die gewünschte gleichmäBige 
Verteilung des Reduktionsxnittels wird dadurch erreicht, 
daB es unter hohem Druck dein Ofen an wenigstens zwei 
verschiedenen Stellen zugefuhrt wird (vgl. Seite 6, zwei 
letzten Zeilen, Seite 7 komplett und Anspruch 2). Unter 
diesen Umstànden kann die Lehre aus (1) den Fachmann auch 
nicht davon abhalten, eine interinittierende oder 
pulsierende Eingabe der Gase durchzuführen, urn eine 
inhomogene Atmosphäre zu erzeugeri. 

8. 	Aus alledem folgt, daB die im Anspruch 1 angegebenen 
MaBnahinen zur Erzeugung eines Farbspiels auf flächigem 
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keramischen Brenngut in einem Einschicht-Rollenofen 
nahegelegen haben. Der Gegenstand des Anspruchs 1 beruht 
daher nicht auf einer erfiriderischen Tàtigkeit mi Sinne 
von Artikel 56 EPTJ. 

9. 	Die Vorrichtungsansprüche 2 bis 9 fallen mit Anspruch 1 da 

eine Aufrechterhaltung des Patents im Umfang eines oder 
mehrerer dieser Ansprüche nicht beantragt worden ist und 

die Kammer in den Merkmalen zum Brennofen auch nichts 

Erfinderisches zu erblicken vermag. 

Entscheidungsformel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

Das europãische Patent Nr. 0 059 849 wird widerrufen. 

Der Geschäftsstellenbeamte: 	Der Vorsitzende: 

P. Martorana 	 P. Lançon 
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